Vereinssatzung
§1

1. Der Verein führt den Namen  „Onlineworker e.V. ´´. 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

3. Sitz des Vereins ist Merzig.

§2

1. Zweck des Vereins ist der Schutz unserer Jugend im Internet, so wie Anlaufstelle für betroffene Kinder und Familien. 

2. Angestrebte Aufgabenschwerpunkte sind:

· Geeignete Internetportale einheitlich zu Zertifizieren

· Telefonseelsorge und Auskunft über Anlaufstellen

· Kostenlose Schulungen für Eltern im Umgang mit Sicherheit im Internet

· Kostenlose Schulungen für Jugendliche im Umgang mit Sicherheit auf Internetportalen

· Einsetzung  für die Gesetzliche Anpassung des Jugendschutzes

§3

· Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

· Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden

§4

· Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet am 31. Dezember 2009

§5

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts werden.

2. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aushändigung einer Mitgliedskarte.

3. Die Mitgliedschaft endet

· Mit dem Tod des Mitglieds

· Durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied; sie ist nur zum Schluss eines Kalenderquartals zulässig.

· Durch Ausschluss aus dem Verein. 

4. Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit Einschreiben und Rückschein zuzustellen.

§6

  Die Organe des Vereins sind:

1. Der Vorstand

2. Die Mitgliederversammlung
§7

   Der Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden dem 3. Vorsitzenden, und den 4. Vorsitzenden. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. und 2. Vorsitzenden vertreten. Jeder ist einzelvollzugsbefugt. Vereinintern gilt: Der 2. Vorsitzende vertritt nur bei Verhinderung den 1. Vorsitzenden.                                                                                                                                                                  

2. Der Vorstand ist Ehrenamtlich und wird von der Mitgliederversammlung auf unbegrenzte Zeit gewählt.  

3. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied.

4. Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass für Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über € 10.000.- (i.w. zehntausend Euro) die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.

5. Personalentscheidungen werden vom Vorstand getroffen.

§8

  Die Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 2 Wochen durch persönliche Einladung mittels Brief an die letztbekannte Anschrift der Vereinsmitglieder einzuberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

2. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

· Genehmigung des Haushaltsplans für das kommende Geschäftsjahr 

· Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes

· Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrags

· Wahl des Vorstandes

3. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom Schriftführer zu unterzeichnen ist, aufzunehmen.

§9

   Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliedsbeiträge sind Quartalsbeiträge und sind jeweils am 1. Des laufenden Quartals im Voraus fällig. Über die Höhe des Beitrags entscheidet die Mitgliederversammlung. Sie kann den Beitrag für Schüler und Studenten bis 50% ermäßigen. 

§10

   Aufwandsvergütungen

1. Angemessene Aufwandsvergütungen für Mitglieder sind möglich, müssen dem Vorstand vorgetragen  und durch Abstimmung des Vorstands Genehmigt werden.

2. Es darf keine Person durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden

§11

   Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens 

1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an:

· Eine von der Mitgliederversammlung bestimmte gemeinnützige Organisation

Deutscher Kinderschutz Bundesverband e.V.
· Hinüberstr. 8 , 30175 Hannover
· Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von dreiviertel der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

